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Zum Geleit

Die staatlichen und kommunalen Archive des Landes
Brandenburg verwahren umfangreiches Archivgut aus
einem Zeitraum von fast 1OOO Jahren brandenburgi-
scher Geschichte. Sie sind das Gedächtnis der Verwal-
tung und der gesamten Gesellschaft. Das Archivgut
gehört zum unverzichtbaren Kulturgut unseres Lan-
des. Seine Erhaltung und Nutzung liegt deshalb im
öffentlichen Interesse. .
Bei der Neubildungdes Landes Brandenburg im Herbst
1990 konnten die neuen demokratischen Verwaltungs-
organe auf ein gut prganisiertes Archivnetz und auf
eine große Zahl engagierter und bewährter Archivarin-
nen und Archivare zurückgreifen. Ihrem Einsatz ist es
zu danken, daß Verluste an Archivgut vermieden wer-
den konnten und daß'das Schrift- und Archivgut aufge-
löster oder sich in Auflösung bzw. Abwicklung befind-
licher Stellen, Einrichtungen und Betriebe der DDR auf
Bezirks- und Kreisebene in wesentlichen Teilen gesi-
chert und übernommen werden konnte.
Die Verantwortung für die Gestaltung und weitere
Entwicklungdes Archivwesens liegt gemäß derfödera-
Ien Struktur der Bundesrepublik Deutschland bei den
Landes- und Kommunalverwaltungen. In Branden-
burg nimmt das Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kultur seit April 1991 die Aufgaben einer
Landesarchivverwaltung wahr. Seitdem hat sich das
Ministerium darum bemüht, die Um- und Neugestal-
tungdes Archivwesens im Land Brandenburgdurchzu-
führen und die dafür notwendigen Maßnahmen zu
treffen:
Die Verabschiedung und Realisierung eines Branden-
burgischen Archivgesetzes, die mit der Kreisgebietsre-
form verbundene Umstruktuierung des kommunalen
Archivwesens und die Fragen der archivarischen Aus-
und Weiterbildung stellen das Ministerium, Gemein-
den und Gemeindeverbände sowie alle Archivarinnen
und Archivare des Landes vor neue große Aufgaben,
deren Lösung nur gemeinsam möglich sein wird. Das
Mitteilungsblatt "Brandenburgische Archive" soll da-
bei als Hilfsmittel der gegenseitigen Verständigung
dienen, Anregungen und Vorschläge unterbreiten, Pro-
bleme benennen und Informationen austauschen. Dazu
wünsche ich dem Mitteilungsblatt eine rege Mitarbeit
der brandenburgischen Archive und eine breite Reso-
nanz. .
Hinrich Enderlein
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg

Aufbau und Entwicklung des
brandenburgischen Archiv-

wesens seit 1989/90 -
Ein Überblick

Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen,
die durch die Ereignisse im November 1989 ausgelöst
worden waren, und die damit verbundene Neugrün-
dung bzw. Wiederbegründung eines eigenständigen
Landes Brandenburg haben auch die Archive unseres
Landes vor große, manchmal unlösbar scheinende
Aufgaben gestellt. Zunächst einmal ging es darum,
sowohl das vorhandene Archivgut zu sichern als auch
zu verhindern, daß Akten und andere Unterlagen in
Behörden, Einrichtungen und Betrieben willkürlich ver-
nichtet wurden, diefürBeweiszweckeoderals Quellen für
die historische Forschung von Wichtigkeit waren. Bereits
Ende 1989 wandtesich dasdamalige Staatsarchiv Potsdam
(heute Brandenburgisches Landeshauptarchiv) in einem
Auf ruf mit der Ü bersch rift" Keine Akten vernichten! Akten
gehören in die Archive - nicht in den Rauch oder den
Reißwolf" an die Öffentlichkeit und forderte alle Bürger
auf, gemeinsam mit den Archiven dafür zu sorgen, "daß
geradejetztim Rahmen derErneuerungund desAufbruchs
keine Akten und Unterlagen verloren gehen".

Die 1990 auf dem Territorium der Bezirke Cottbus,
Frankfurt(Oder) und Potsdam bzw. des jetzigen Lan-
des Brandenburg bestehenden Archive haben sich
intensiv bemüht, Schriftgut aufgelöster oder sich in
Auflösung oder Abwicklung befindlicher Stellen, Ein-
richtungen und Betriebe der DDR auf Bezirks- und
Kreisebene zu sichern und A\ übernehmen. Das gilt
sowohl für das Brandenburgische Landeshauptarchiv
und die Verwa.ltungsarchive der drei Bezirksverwal-
tungsbehörden Cottbus, Frankfurt(Oder) und Pots-
dam, die seit 1991 als Außenstellen des Brandenburgi-
schen Landeshauptarchivs fungieren, als auch für die
Archive aller Landkreise und kreisfreien Städte sowie
für zahlreiche Verwaltungsarchive im Bereich der Wirt-
schaft. Allein das Brandenburgische Landeshauptar-
chiv hat in den Jahren 1990 bis 1992 insgesamt 8.400
lfm Akten übernommen. Trotz aller Bemühungen der
Archivare sind Verluste eingetreten, die vornehmlich
Schriftgut der letzten Jahre vor 1990 sowie Schriftgut
aus dem Bereich der staatlichen Wirtschaft betreffen.
Zu den Sicherungsmaßnahmen gehörten auch die
Verwahrung und Sicherung der Unterlagen der Be-
zirks- und Kreisdienststellen des MinisteriumsfürStaats-
sicherheit, die'auf Beschluß des Ministerrats der DDR
vom 16. Mai 1990 als Sonderaufgabe den Staatsarchi-
ven übertragen und von diesen bis zur Einsetzung von



Sonderbeauftragten im Oktober 1990 wahrgenom-
men worden waren.
Eine weitere wichtige Aufgabe bestand darin, das
Archivwesen aus der zentralistisch ausgerichteten Ar-
chivorganisation der DDR in eine neue, auf föderaler
Basis aufgebaute Organisation zu überführen. Bereits
im Februar 1990 setzten die drei Bezirksverwaltungen
Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam einen Koordi-
nierungsausschuß ein, dessen Aufgabe darin bestand,
Vorbereitungen für die Neubildung des Landes Bran-
denburg zu treffen. Nach den von der Volkskammer
der DDR beschlossenen Gesetzen vom 22. Juli 1990 zur
Wiedereinführung der Länder und zu den Landtags-
wahlen wurden diese Arbeiten von den inzwischen
eingesetzten Regierungsbevollmächtigten der Bezirke
und den neuen Bezirksverwaltungsbehörden intensi-
viert. Das Brandenburgische Landeshauptarchiv war
sowohl im Koordinierungsaüsschuß als auch in einzel-
nen Arbeitsgruppen (z. B. zürn Aufbau der Landesre-
gierung) vertreten und stellte umfangreiches Material
über die Organisation der brandenburgischen Landes-
verwaltung von 1952 u nd spezielle Ausarbeitungen zu r
Geschichte des Landes, zur Gestaltung von Wappen,
Flagge und Siegel des Landes Brandenburg sowie zur
Organisation des Archivwesens zur Verfügung. In ei-
ner " Denkschrift über Auf bau und Aufgaben derStaats-
archive und der Archivverwaltung des Landes Bran-
denburg" vom 15. Juli 1990 formulierte das damalige
Staatsarchiv Potsdam Vorstellungen über die Neuor-
ganisation des Archivwesens im Land Brandenburg
und legte sowohl einen Struktürplan für die Landesar-
chiwerwaltung als auch den Entwurf eines Landesar-
chivgesetzes vor. Dabei war auch an die Schaffung von
Staatsarchiven in Frankfurt (Oder) und Cottbus als
Regionalarchive fürdiezurBildungvorgesehenen gleich-
namigen Regierungsbezirke - die dann nicht realisiert
worden sind - gedacht.

Mit dem Infkrafttreten des Einigungsvertrages am 3.
Oktober 1990 fiel das Archivwesen der ehemaligen
DDR in die Zuständigkeitderfünf neuen Bundesländer.
Das Staatsarchiv Potsdam erhielt bei der Übernahme
durch die Landesregierung Brandenburg seinen alten,
bis 1965 geführten Namen Brandenburgisches Lan-
deshauptarchiv zurück. Die brandenburgische Landes-
regierung übernahm zunächst auch die Fachschule für
Archivwesen. Das in Potsdam ansässige Zentrale Staats-
archiv wurde vom Bundesarchiv übernommen, wäh-
rend das Zentrale Archivamt (vormals Staatliche Ar-
chivverwaltung der DDR) gemäß Kabinettsbeschluß
vom 28. November 1990 der Abwicklung unterlag. Die
Funktion einer brandenburgischen Landesarchivver-
waltung übernahm das im Ministerium des Innern des
Landes Brandenburg eingerichtete Referat Archivwe-
sen, das für ein halbes Jahr nebenamtlich vom Verfas-
ser dieses Berichts vom Sitz des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs aus verwaltet wurde.
Die bereits vor der Neugründung des Landes Branden-

burg geführten Diskussionen über die Frage, welchem
Ressort das Archivwesen zugeordnet werden sollte,
gingen im Oktober/November 1990 weiter. In einem
Telefongespräch zwischen den Staatssekretären des
Ministeriums des Innern und des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kulturam 12. Dezember
1990 fiel schließlich die Entscheidung, das Archivwesen
in die Zuständigkeit des Kulturbereiches zu überführen.
Nach Verabschiedung des vom Referat Archivwesen
bearbeiteten Gesetzes über die Hoheitszeichen des
Landes Brandenburg und nach Erarbeitung von zwei
ergänzenden Rechtsverordnungen über die Führung
des Landeswappens und über kommunale Hoheitszei-
chen erfolgte der Übergang an das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur mit Wirkung vom
1. April 1991. Diese Einbeziehung des Archivwesens in
den Kulturbereich hat sich in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren als richtig erwiesen, wobei jederzeit eine
enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium des In-
nern, dem Landesdatenschutzbeauftragten und ande-
ren Ressorts bestand.

Nachdem in den Jahren 1991 und 1992 verschiedene
Runderlasse einzelne Fragen der Sicherung des Archiv-
gutes, der Benutzung - insbesondere von Unterlagen
regionaler und lokaler Behörden, Einrichtungen und
Betriebe der DDR -, der finanziellen Förderung der
Archivarbeit und anderer Angelegenheiten geregelt
.haben, geht es jetzt um die Schaffung einer umfassen-
den gesetzlichen Grundlage für die Archivarbeit im
Land Brandenburg. Nach mehr als einjähriger Arbeit
liegt der Entwurf des Brandenburgischen Archivgeset-
zes vor, der im Herbst 1993 vom Landtag beraten und
verabschiedet werden soll. An den vorbereitenden
Diskussionen haben sich neben den Juristen verschie-
dener Landesbehörden und dem Datenschutzbeauf-
tragten vor allem auch Archivare vom Brandenburgi-
schen Landeshauptarchiv, aus dem kommunalen Ar-
chivwesen, aus dem Bundesarchiv und benachbarten
Landeshauptarchiven sowie aus den Archivverwaltun-
gen anderer Bundesländer beteiligt, Das Archivgesetz
wird nicht nurfürdas Brandenburgische Landeshaupt-
archiv und andere Archive des Landes gelten, sondern
auch für die kommunalen Archive, deren Arbeit damit
auf eine sichere Grundlage gestellt wird. Im Hinblick
auf die Veränderungen, die sich aus der Ämterbildung
und der Kreisgebietsreform ergeben, ist dies besonders
wichtig. Die Archive der 38 Landkreise und der 6
kreisfreien Städte haben sich in den Jahren seit 1989/
90 als stabil erwiesen und konnten, wenn auch unter
großen finanziellen und personellen Schwierigkeiten,
eine wichtige und insgesamt erfolgreiche Arbeit bei der
Sicherung von Unterlagen und deren Auswertung für
aktuelle Zwecke leisten. Jetzt kommt es darauf an, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Archivar-
beit in den neuen Großkreisen kontinuierlich weiterge-
führt werden kann.
Neben den Archiven der Landkreise und kreisfreien



Städte hat sich in den letzten Jahren eine größere
Anzahl von kreisangehörigen Städten zur Unterhal-
tung eigener Stadtarchive entschlossen. Auch einzelne
der neu gebildeten Ämter sind dabei, Amtsarchive
einzurichten. Gerade bei diesen neuen kommunalen
Archiven sollte sorgfältig geprüft werden, ob der Um-
fang des vorhandenen Schrift- bzw. Archivgutes die
Unterhaltung eigener Archive rechtfertigt und ob die
dafür notwendigen finanziellen und personellen Mittel
auf Dauer gesichert sind. Ist das nicht der Fall, sollte an
archivische Gemeinschaftseinrichtungen gedacht wer-
den. In den letzten Jahren konnte das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur in größerem Um-
fang Fördermittel aus dem Landeshaushalt, dem Fonds
des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dem Fonds
des Infrastrukturprogramms des Bundes zur Verfü-
gung stellen, um die technische Ausrüstung zu verbes-
sern, die Magazinkapazität zu vergrößern, bauliche
Rekonstruktionsmaßnahmen zu ermöglichen und die
Sicherheitder Archivmagazine zu erhöhen. Wenn auch
die Unterhaltung der kommunalen Archive in der
Verantwortung der Gemeinden und Gemeindever-
bände liegt, so hat doch das Land durch die Gewährung
von Fördermitteln eine nicht zu unterschätzende Hilfe
beim Neuaufbau des kommunalen Archivwesens ge-
leistet. Diese Hilfe soll auch in Zukunft im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten fortgesetzt werden.
Als letzter Punkt dieses kurzen Überblicks soll noch die
Ausbildung des archivarischen Nachwuchses im Land
Brandenburg erwähnt werden. Die seit 1955 an der
Fachschule für Archivwesen in Potsdam laufende Aus-
bildung von Archivaren des gehobenen Dienstes ist
ausgelaufen. Dafür hat die Fachhochschule Potsdam
mit aktiver Unterstützung des Vereins deutscher Ar-
chivare und verschiedener Landesarchiwerwaltungen
einen Fachbereich "Archiv-, Bibliotheks-, Dokumenta-
tions- und Informationswesen" eingerichtet. Sie ist
damit die einzige Fachhöchschule in der Bundesrepu-
blik Deutschland, die einen externen Studiengang für
Diplomarchivare (FH) anbietet und dabei in besonde-
rer Weise auch die. Anforderungen für kommunale,
Wirtschafts- und Medienarchive berücksichtigt. Die
ersten Studenten der Archivwissenschaft sind im Herbst
1992 in Potsdam immatrikuliert worden. Die Möglich-
keit der Ausbildung von Archivassistenten, d. h. Ar-
chivaren des mittleren Dienstes, besteht am Oberstu-
fenzentrum Potsdam. Allerdings hat hier die Ausbil-
dung noch nicht begonnen.

Insgesamt hat das brandenburgische Archivwesen seit
1989/90 eine positive Entwicklung durchlaufen. Vieles
ist erreicht worden, vieles muß noch getan werden.
Wichtig bleiben das Engagement der Archivare und die
Qualität der von ihnen geleisteten Arbeit, um eine
breite Öffentlichkeit von der Bedeutung und dem
Nutzen der Archive und des von ihm verwahrten
Kulturgutes zu überzeugen.
Hans-Joachim Schreckenbach

Das Brandenburgische Landes-
hauptarchiv - Aufgaben und

Perspektiven in Gegenwart und
Zukunft

Ein Archiv ist in seiner Stellung, seinen Beständen und
seinen Aufgaben untrennbarverknüpftmitdem Schick-
sal seines Rechtsträgers, der es im Rahmen seiher
Verwaltung mit der Verwahrung älteren, auf Dauer zu
erhaltenden Schriftgutes betraut. Ein revolutionärer
politischer und verfassungsrechtlicher Wandel, wie er
sich in der DDR durch die Wende vom Herbst 1989
abgespielt und in der Folge zur Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 geführt
hat, konnte das Archivwesen nicht unberührt lassen.
Daß.er dem damaligen Staatsarchiv Potsdam seinen
alten Namen zurückgegeben hat, ist nichteine neben-
sächliche Äußerlichkeit, sondern dadurch wird schon in
der Namengebung der Kern der archivischen Zustän-
digkeit angezeigt: Das "Brandenburgische Landes-
hauptarchiv" ist innerhalb der föderalen Verfassungs-
struktur der Bundesrepublik Deutschland das zentrale
Archiv des wiedererstandenen Landes Brandenburg, es
verwahrt das Archivgut seiner Behörden, insbesondere
seiner Ministerien, und ihrer sämtlichen Rechts- und
Funktionsvorgänger, von der Mark Brandenburg über
die preußische Provinz Brandenburg bis hin zum ersten
Land Brandenburg und den drei Bezirken Potsdam,
Frankfurt (Oder) und Cottbus. Es ist in der neuen
brandenburgischen Verwaltungsorganisation entspre-
chend seinen wissenschaftlichen und kulturellen Auf-
gaben dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur zugeordnet worden. Der Umbruch in der
ehemaligen DDR hat das Landeshauptarchiv in erheb-
lichem Umfange und in stetig zunehmendem Maße
vor neue große Anforderungen gestellt, denen gegen-
über es sich in seiner Leistungsfähigkeit bewähren
muß.

Die Benutzung des Archivgutes hat geradezu explo-
sionsartigzugenommen. Die absolute Zahl der Direkt-
benutzer, der das Archiv persönlich aufsuchenden"!n-
teressenten, nahm von 636 (1989) über882 (1990) auf
2337 (1992) zu, und wenn 1993 die Frequenzkurve
vergleichsweise gering ansteigt, ist das auf die beeng-
ten Räumlichkeiten in der Orangerie und die geringe
Kapazität des dortigen Lesesaales zurückzuführen, die
zur Bewältigung des Ansturmes zu einem Vorbestellsy-
stem und zu wochenlangen oder zeitweise sogar mo-
natelangen Wartezeiten für die Benutzer gezwungen
hat. Noch ungleich stärker vermehrte sich die Zahl der
schriftlichen Anfragen, von 1034 (1989) über'1562
(1990), 3450 (1991) auf 10222 (1992), und das erste
Halbjahr 1993 zeigtein weiterhin ungebremstes Wachs-
tum.
Die gewaltige Steigerung ist vor allem damit zu erklä-
ren, daß durch die Änderung des Rechtssystems die



Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern zu
Verwaltungszwecken Unterlagen benötigen, die ihnen
nur die Archive zur Verfügung zu stellen vermögen;
entweder waren sie unter den anderen Voraussetzun-
gen der DDRfürdie Verwaltungentbehrlich geworden
und infolgedessen archiviert worden, oder sie sind
wegen der Auflösung vieler Behörden und Institutio-
nen 1990 zu ihrer Sicherung ins Archiv gelangt.
Quantitativ betrachtet, dominieren die Anfragen zur
Klärung von Eigentumsverhältnissen. Mehrtausend-
fach sucht das Landeshauptarchiv gegenwärtig die
gewünschten Auszüge aus den Grundbüchern und
Grundakten der brandenburgischen Amtsgerichte her-
aus, damit Privatleute, Finalen und Ämter mit Hilfe
dieser aussagekräftigen Dokumente ihre Ansprüche
stellen bzw. Entscheidungen über die offenen Vermö-
gensfragen treffen können.

Die Nachforschungen zur erzwungenen Veräußerung
jüdischen Eigentums nach 1933 und zu den Enteignun-
gen nach 1945 sind wegen der Art der einschlägigen
Überlieferung sachgerecht nur mit erheblichem Kräf-
teaufwand des Archivs zu bewältigen.
Ein zweiter Bearbeitungsschwerpunkt dient der Be-
antwortung sozialer. Anfragen, die durch die Renten-
gesetzgebung und die Kriegsopferversorgung ausge-
löst werden. Gehaltsbescheinigungen und Beschäfti-
guiigsnachweise werden vornehmlich gewünscht. Hier-
hin gehören auch zahlreiche Anfragen aus Polen, in
geringerem Maße aus Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion, in denen im Hinblick auf Rentenzahlungen
und Entschädigungsleistungen Belege für Zeiten als
Zwangsarbeiter in Deutschland während des Zweiten
Weltkrieges erbeten werden.
Auf dem Gebiet der Kommünalheraldik ist das Landes-
hauptarchiv durch das zuständige Ministerium des
Innern zum Gutachter bestellt worden und sucht in
enger Abstimmung mit den Antragstellern, den Ge-
meinden, Städten, Ämtern und Kreisen, die heraldi-
schen Prinzipien in individuell ansprechenden Wap-
penformen umzusetzen.

Im Bereich der wissenschaftlichen Archivbenutzung,
die insgesamt ebenfalls deutlich, wenn auch nicht so
dramatisch zugenommen hat, zeichnen sich bestimm-
te Schwerpunkte ab, neben Forschungen zur Perso-
nen- und Ortsgeschichte richtet sich das Interesse,
gefördert auch durch mehrere größere Projekte wis-
senschaftlicher Institutionen, besondersauf die Zeitge-
schichte (Drittes Reich und DDR). ,
Das Ende der DDR hat sich verständlicherweise auf den
Umfang der vom Landeshauptarchiv verwahrten Be-
ständegravierend ausgewirkt. Während vorher Schrift-
gut von den Behörden im Sprengel kontinuierlich über-
nommen worden war, zog jetzt der Umbruch in der
Verwaltungsstruktur, die Auflösung vieler Behörden
und der Aufbau einer neuen Verwaltungsorganisation
nach sich, daß große, ja riesige Aktenmengen freige-
setzt wurden und der archivischen Sicherung bedurf-

ten. Bergen von schriftlicher Hinterlassenschaft staat-
licher Dienststellen und Institutionen, Betrieben der
ehemaligen staatlichen Wirtschaft und Parteien und
Massenorganisationen der DDR wurde in den letzten
drei Jahren von den Archivaren der Weg in die Potsda-
mer Magazinregale gebahnt, wobei allerdings sofort
hinzugefügt werden muß, daß diese Aufgabe noch
längst nicht abgeschlossen ist. Die Verwaltungsarchive
der Räte der drei brandenburgischen Bezirke wurden
mit ihren Beständen 1990 dem Landeshauptarchiv als
Außenstellen Potsdam, Cottbus und Frankfurt einge-
gliedert; die Außenstelle Potsdam auf dem Gelände der
Staatskanzlei des Landes Brandenburg ist im Juli 1993
wegen der dort geplanten Baumaßnahmen geräumt
worden, die Bestände wurden in die Orangerie über-
führt. Von den zahlreichen Zuwächsen sei besonders
erwähnt, daß die drei Bezirksparteiarchive der SED
Bezirke Potsdam, Frankfurt (Oder), Cottbus durch
einen mit dem brandenburgischen Landesvorstand.der
PDS abgeschlossenen Einbringungsvertrag auf der
Grundlage des Bundesgesetzes über die Errichtung
einer unselbständigen Stiftung "Parteien und Massen-
organisationen der DDR" im Umfang von ca. 1800 lfm
übernommen wurden. Für den Bereich der Liegen-
schaftsdokumentation beauftragte die Landesregie-
rungdurch einen Kabinettsbeschluß vom Mai 1993 das
Landeshauptarchiv damit, die geschlossenen Grund-
bücher und Grundakten aus dem gesamten Land zu-
sammenzuführen, zu verwahren und für die Anfragen
auszuwerten. Nach der Fertigstellung eines ersten
Bauabschnittes im neuen Archivdepot Potsdam-Bor-
nim, in dem das Zentrale Grundbucharchiv eingerich-
tet werden wird, wurden im März und im Juli/August
1993 die bislang in der Potsdamer. Staatskanzlei bzw.
im Grundbucharchiv Barby liegenden Grundbücher
und Grundakten in zwei großen Transportunterneh-
mungen dorthin umgelagert. Weitere größere Akten-
übernahmen scheitern im Augenblick an fehlenden
Raumkapazitäten, so daß Schriftgut etwa aus dem
Bereich der Volkspolizei, der staatlichen Wirtschaft
oder der Justizy über das Gespräche mit durchaus
abgabewilligen Partnern bereits geführt worden sind,
vorerst noch zurückgestellt werden muß. Mit einer
Entspannung wird voraussichtlich erst 1994 zu rechnen
sein, wenn im Archivdepot Bornim der nächste Bauab-
schnitt tausende von zusätzlichen Regalmetern schafft.
Die Flut von Anfragen hat notwendigerweise dazu

• geführt, daß die Kräfte des Hauses zum größten Teil
dadurch absorbiert werden, andere archivische Ar-
beitsfelder vernachlässigt oder gar vorläufig beiseite
gestellt werden müssen. Die Erschließung von Archiva-
lien ist umfangmäßig deutlich zurückgegangen, ge-
genwärtig können allenfalls Ordnungs- und Verzeich-
nungsarbeiten an solchen Beständen wie etwa dem
Oberfinanzpräsidenten von Berlin-Brandenburg oder
dem Amt zum Schutz des Volkseigentums mit Nach-
druck vorangetrieben werden, die für die erbetenen



Auskünfte von zentraler Bedeutung sind. Die Beschäf-
tigung mit größeren wissenschaftlichen Vorhaben ist
leider nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Immer-
hin kann mitZuf riedenheit vermerkt werden, daß in der
SchriftenreihedesLandeshauptarchivstrotzderschwie-
rigen Umstände mehrere Bände erschienen sind, die
mit ihren Vorarbeiten schon länger in die Vergangen-
heit zurückreichen, der abschließende Band des Histo-
rischen Ortslexikons (Jüterbog-Luckenwalde), die um-
fassende Monographie von Lieselott Enders über die
Uckermark und die von Friedrich Beck herausgegebe-
nen Protokolle der Polizeikonferenzen deutscher Staaten
1851-1866. Ein neues.Tor ist für die Schriftenreihe
aufgestoßen worden, indem in wenigen Monaten zum
ersten Mal eine umfangreiche Quellenedition aus Ar-
chivbeständen zur Nachkriegsgeschichte des Landes
Brandenburg vorgelegt wird, die von Fritz Reinert
bearbeiteten Protokolle des Landesblockausschusses
derantifaschistisch-demokratischen Parteien Branden-
burgs 1945-1950. Und trotz aller Belastungen ist die
Bearbeitung einer ausführlichen Beständeübersicht für
die Zeit des Landes Brandenburg 1945-1952 als ein für
die Forschung vordringliches Hilfsmittel in"Angriff ge-
nommen worden.

Versucht man aus den Vorgängen der letzten Jahre
eine Summe zu ziehen, darf man wohl ohne Übertrei-
bung das Urteil wagen, daß das Brandenburgische
Landeshauptarchiv in eine neue Periode seiner Ge-
schichte eingetreten ist, ja daß eine zweite Ausbaupha-
se, vergleichbar nur den Aufbauverhältnissen der 50er
Jahre, begonnen hat. Man darf den neuen Entwicklun-
gen mit Mut und Zuversicht entgegensehen, da durch
die in den Jahrzehnten seit 1949 geleistete archivari-
sche Arbeit ein festes Fundament gelegt worden ist.
Mit Hilfe des in Vorbereitung befindlichen Archivge-
setzes wird es dem Landeshauptarchiv gelingen, die
Aufgabe, die ihm durch die archivische Entwicklungder
Vergangenheit zugewiesen worden ist, zentrale Auf-
bewahrungsstätte für das Archivgut des Landes Bran-
denburg und seiner Vorgänger bis zurück ins 12. Jahr-

hundert zu sein, in vollem Umfange zu erfüllen. Für die
nächsten Jahre gilt es dabei darauf zu achten, daß die
Erschließungsarbeiten, insbesonders an den neu über-
nommenen Beständen, intensiviert werden, sobald es
die Rechercheanforderungen zulassen, und ebenso die
wissenschaftlichen Aktivitäten der Mitarbeiter wieder
größeren Platz erhalten werden. Für die künftige ge-
deihliche Entwicklung des Landesarchivs bleibt ein
Wunsch auf der Tagesordnung, dem sich kein Fach-
mann entziehen kann: die Unterbringung des Archiv-
gutes und der Mitarbeiter in einem modernen Archiv-
zweckbau. Das Landeshauptarchiv gibt die Hoffnung
nicht auf, daß eines Tages auch dieses "Provisorium"
von 1949 ein Ende finden wird. . ,

Klaus Neitmann

Kommunales Archivwesen und
Kreisgebietsreform

DieVerabschiedungderAmtsordnungvom 19.12.1991
(GVBI. Brbg. S. 682) und des Kreis- und Gerichtsneu-
gliederungsgesetzes vom 24.12.1992 (GVBI. Brbg. I
S. 546) durch den brandenburgischen Landtag hat die
gesetzlichen Grundlagen für eine tiefgreifende Reform
der gesamten kommunalen Verwaltung des Landes
Brandenburggeschaffen. Inzwischen sind fast alle kreis-
angehörigen Gemeinden und Städte in 160 Ämtern
zusammengefaßt worden. Daneben gibt es eine An-
zahl von Städten und Gemeinden, die auf Grund ihrer
Einwohnerzahl amtsfrei geblieben sind. Nach den Kom-
munalwahlen vom 5.12.1993 werden aus den bisheri-
gen 38 Landkreisen durch Zusammenlegung 14 neue
Landkreise entstehen. Die Städte Brandenburg, Cott-
bus, Frankfurt (Oder), und Potsdam bleiben weiterhin
kreisfreie Städte (= Stadtkreise), während die Städte
Eisenhüttenstadt und Schwedt ihre Kreisfreiheit verlie-
ren und in die neuen Großkreise Oder-Spree bzw.
Uckermark eingegliedert werden.

Mit der territorialen Neugliederung ist zugleich eine
Funktionalreform verbunden, in deren Verlauf die öf-
fentlichen Aufgaben zwischen den obersten und obe-
ren Landesbehörden einerseits und den Kreisen, Äm-
tern und Gemeinden andererseits neu verteilt und
zugeordnet werden sollen.

Diese Veränderungen berühren in starkem Maße auch
die Organisation und Zuständigkeit der kommunalen
Archive, ihre Bestände und ihre Arbeitsweise. Im Vor-
feld der Reformen hat deshalb das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur - Referat Ar-
chivwesen - bereits unter dem Datum des 16. März
1992 den Kreisverwaltungen und Kreisarchiven "Hin-
weise für die Gestaltung des kommunalen Archivwe-
sens im Land Brandenburg im Verlauf der Kreisgebiets-
reform und der Bildung von Ämtern" zukommen /

lassen.

Diese "Hinweise" sollten als Grundlage für konkrete
Überlegungen und Entscheidungen in den jeweiligen
Kreisen, Städten und Gemeinden dienen und Lösungs-
varianten vorschlagen. Sie sind in verkürzter Form
nochmals Anfang Januar 1993 bei Regionaltagungen
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und

, Kultur den Kreisverwaltungen übergeben worden.
Ausgehend von diesen "Hinweisen" und von dem in
Vorbereitung befindlichen Brandenburgischen Archiv-
gesetz werden nachfolgend einige Grundsätze und
Überlegungen formuliert, die bei den Planungen für
die Organisation des kommunalen Archivwesens
beachtet und bei Vorschlägen an die Arbeitsgrup-
pen, die sich mit dem Aufbau der Verwaltung in den
neuen Großkreisen befassen, berücksichtigt werden
sollten. . .



A. Grundsätze

1. Unterhaltung von Archiven

Ausgehend von Artikel 34 Absatz 2 der Verfassung des
Landes Brandenburg, der Land, Gemeinden und Ge-
meindeverbände gleichermaßen zurri Schutz des Kul-
turgutes verpflichtet, gehört die Unterhaltung von
Archiven zu den Grundaufgaben der kommunalen
Selbstverwaltung. Die Gemeinden und Gemeindever-
bände verwahren, erhalten, sichern, erschließen und
nutzen ihr Archivgut in eigener Verantwortung und
Zuständigkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen (zukünftig im Rahmen des Brandenburgi-
schen Archivgesetzes). Damit sichern sie einerseits
Unterlagen, die für die Tätigkeit der kommunalen
Verwaltungen und für die Belange der Bürger (z. B. bei
der Regelung von Vermögensangelegenheiten oder
von anderen persönlichen Anliegen) wichtig sind, an-
dererseits wertvolles Quellenmaterial für die Erfor-
schung und Propagierung der Orts-, Heimat- und
Regionalgeschichte.

Die Archivierung des kommunalen Archivgutes kann
durch die Gemeinden und Gemeindeverbände in un-
terschiedlicher Weise erfolgen, und zwar durch
a) ErrichtungundUnterhaltungeineseigenenArchivs:

. Gemeinde-, Stadt-, Amts-oder Kreisarchiv (fürdas
Archivgut des jeweiligen Archivträgers);

b) ErrichtungundUnterhaltüngeinesgemeinschaftlichen
Archivs (= einerfür Archivierungszwecke geschaffenen
Gemeinschaftseinrichtung) im Rahmen der kommu-
nalen Gemeinschaftsarbeit, wie z. B.:
• gemeinsames Archiv mehrerer Gemeinden (für,

das Archivgut dieser Gemeinden),
• Amtsarchiv (für das Archivgut der Amtsverwal-

tung und der amtsangehörigen Gemeinden),
• Kreisarchiv (für das Archivgut der Kreisverwal-

tung sowie für das Archivgut von kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden ohne eigenes Ar-
chiv),

• kombiniertes Stadt- und Amtsarchiv (für das Ar-
chivgut einer amtsfreien Stadt und benachbarter
Amts- und Gemeindeverwaltungen);

c) Übergabe des Archivgutes als Depositum mit Rück-
nahmerecht an ein anderes öffentliches Archiv (z. B.
benachbartes Stadt- oder Kreisarchiv, staatliches
Archiv).

Notwendig ist es, vor der Entscheidung über die Errich-
tung kommunaler Archive die Größe der Gemeinden,
die Menge des anfallenden Schrift- und Archivgutes
sowie die finanziellen und materiellen Voraussetzun-
gen genau zu prüfen, um die Lebensfähigkeit der
kommunalen Archive zu gewährleisten. Sieht sich eine
Gemeinde oder ein Gemeindeverband nicht in der
Lage, ein eigenes Archiv zu errichten und zu unterhal-
ten, so sollten auf jeden Fall die Möglichkeiten für
archivische Gemeinschaftseinrichtungen (gemein-

. schaftliche Archive) oder für den Abschluß von Depo-
sitalverträgen geprüft und wahrgenommen werden.

2. Archivfachliche Voraussetzungen

Um ein kommunales Archiv ordungsgemäß und fach-
gerecht unterhalten zu können, sind auf Grund des
besonderen Charakters des Archivgutes und der in ihm
gespeicherten Informationen folgende archivfachliche
Voraussetzungen notwendig: .
a) Betreuung durch geeignetes hauptamtlich oder

hauptberuflich tätiges Fachpersonal, das eine ar-
chivfachliche Ausbildung besitzt oder in sonstiger
Weise fachlich geeignet ist,

b) Vorhandensein geeigneter und ausreichender Ma-
gazin- und Diensträume, die den Brandschutz-,
Datenschutz- und Sicherheitvorschriften entspre-
chen.

Wird ein kommunales Archiv seiner Kleinheit wegen
nur nebenberuflich betreut, so sollte eine archivfachli-
che Beratung durch ein anderes öffentliches Archiv, bei
dem Archivpersonal mit entsprechender archivfachli-
cher Ausbildung hauptamtlich tätig ist, gewährleistet
sein.
Die archivfachlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung und Unterhaltung kommunaler Archive müssen'
als eine Sollvorschrift angesehen und aufrechterhalten
werden, auch wenn deutlich ist, daß ihre Realisierung
Schwierigkeiten bereitet und oftmals einen längeren
Zeitraum erfordert.

3. Archivpersonal

Durch die Bildung der Ämter und durch die Kreisge-
bietsreform tritt keine Verringerung der Archivbestän-
de und der archivischen Aufgabenein. Deshalb dürfen
die organisatorischen Veränderungen auch zu keiner
Verringerung des archivfachlichen Personals führen. In
den Kreisarchiven der neuen Großkreise muß in der
Regel die Mitarbeiterzahl größer sein als in den bishe-
rigen kleineren Kreisarchiven, um die neuen und um-
fangreicheren Aufgaben bewältigen zu können.

4. Schriftgutverwaltung

Bei der Durchführungder umfangreichen verwaltungs-
organisatorischen Veränderungen im Verlauf der Kreis-
gebietsreform ist es eine wichtige Aufgabe der Ar-
chivare im kommunalen Bereich, darauf Einfluß zu
nehmen und dafür zu sorgen, daß - keine Verluste an
Schrift- bzw. Archivgut eintreten und keine ungeneh-

; migten Vernichtungen vorgenommen werden, - in den
Akten der Kreisverwaltungen der 5. Dezember 1993
als Einschnitt beachtet wird (= Ende der bisherigen
Kreisverwaltungen, Beginn der neuen Verwaltung der
Großkreise), - die Provenienzen der Kreis- und Ge-
meindebestände nicht vermischt werden.
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B. Kreisarchiye

In allen Kreisen bestehen derzeit Kreisarchive, die Schrift-
und Archivgut der Kreisverwaltungen sowie der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden aufbewahren.
Die Kreisarchive haben große Anstrengungen unter-
nommen, um das Schriftgut aufgelöster Behörden,
Organe, Betriebe und Einrichtungen zu übernehmen,
zu sichern und für eine Nützung (z. B. zur Klärung
vermögensrechtlicher Fragen, zur Auskunftserteilung
über Gehaltsfragen) bereit zu stellen. Wenn im Verlauf
der Kreisgebietsreform jeweils mehrere Kreise zu ei-
nem neuen Großkreis zusammengelegt werden, ist
auch die Frage nach der Zukunft der derzeit bestehen-
den 38 Kreisarchive zu steilen.
Um unwiderbringliche Verluste an Archivgut zu ver-
meiden und die Arbeitsfähigkeit des kommunalen Ar-
chivwesens auf Kreisebene auch bei der Neugestaltung
der Verwaltungsstruktur zu gewährleisten und weiter
auszubauen, ist es notwendig, die Organisation der
Kreisarchive, wenn auch in veränderter Form, aufrecht
zu erhalten. Dabei gibt es sicherlich verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten. Für eine längere Übergangsperi-
ode werden in einzelnen Fällen auch Zwischenlösun-
gen erforderlich sein, insbesondere im Hinblick auf die
Schaffung der notwendigen archivfachlichen Voraus-
setzungen. Im einzelnen bieten sich die nachstehenden
Lösungsvarianten an, die je nach den konkreten Bedin-
gungen der Region veränderbar sind.

7. Kreisarchiv im neuen Großkreis

In jedem der neuen Großkreise wird ein leistungsfähi-
ges Kreisarchiv eingerichtet, das folgende Aufgaben zu
erfüllen hat:

- Übernahme, Verwaltung und Bearbeitung der Ar-
chivbestände aus den Kreisarchiven der im neuen
Kreis zusammengeschlossenen Kreise,

- Übernahme des zukünftig entstehenden Schrift-
, und Archivgutes der neuen Kreisverwaltung,

- Übernahme, Verwaltung und Bearbeitung der Ar-
chivbestände von Amtsverwaltungen sowie von
kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne
eigene Archive, und zwar auf vertraglicher Basis,

Dieses neue Kreisarchiv sollte zweckmäßigerweise am
Sitz der neuen Kreisverwaltung untergebracht sein. In
der Mehrzahl der Fälle kann dabei das bestehende
Kreisarchiv der neuen Kreisstadt als Ausgangspunkt
dienen. •
Wenn die Möglichkeiten für eine Konzentration des
Archivgutes im neuen Kreisarchiv nicht - oder noch
nicht - gegeben sind, können die bisherigen Kreisarchi-
ve in den Städten, die ihre Funktion als Kreisstadt
verlieren, für einen bestimmten Zeitraum als Außen-
stelle verbleiben.

2. Bisherige Kreisarchive

Die Kreisarchive, die ihren Sitz in der Kreisstadt des
neuen Kreises haben, übernehmen die Funktion als
zentrales Kreisarchiv. Die Kreisarchive in den Städten,
die ihre Funktion als Kreisstadt verlieren, sollten - bei
Vorliegen entsprechender archivfachlicher Vorausset-
zungen - nicht ersatzlos aufgelöst, sondern neuen
Aufgaben zugeführt werden, und zwar als
a) Außenstellen des zentralen Kreisarchivs,
b) Städtarchiv der bisherigen Kreisstadt,
c) archivische Gemeinschaftseinrichtung der bisheri-

gen Kreisstadt und, von Amtsverwaltungen und
Gemeinden der Region.

Auf jeden Fall ist die Existenz der bisherigen Kreisarchi-
ve so lange zu sichern, bis die entsprechenden Bedin-
gungen in den neuen zentralen Kreisarchiven oder den
genannten archivischen Nachfolgeeinrichtungen gesi-
chert sind.

C. Amtsarchive

In einer Reihe von Ämtern sind bereits Amtsarchive
entstanden, die das Schriftgut der Amtsverwaltung
und der amtsangehörigen Gemeinden übernehmen
sollen. In anderen Ämtern befinden sich Amtsarchive in
Vorbereitung. Im Zuge der Neuordnung des kommu-
nalen Archivwesens sollte-vorallem unterdem Aspekt
der archivfachlichen Voraussetzungen und der Effekti-
vität der Archivarbeit - geprüft werden,

- ob es zweckmäßig und sinnvoll ist, in allen Ämtern
, eigene Amtsarchive (als EndarchiveJ) einzurichten,

oder .
- ob es nicht genügt, wenn die Ämter nur Verwal-

tungsarchive (= Altregistraturen) unterhalten und
das archivwürdige Schriftgut der Amtsverwaltung
und derGertieindeverwaltungan ein Gemeinschafts-
archiv abgeben.

Werden Amtsarchive eingerichtet und auf Dauer un-
terhalten, so sind diese Archive auch zuständig für das
bisher von den Kreisarchiven verwahrte Archivgut der
zu diesen Ämtern gehörenden amtsgehörigen Ge-
meinden.

D. Stadt-und Gemeindearchive

Seit 1990 haben viele Städte des Landes Brandenburg
eigene Stadtarchive eingerichtet. Das zeugt von hoher
Verantwortung und Wertschätzung gegenüber dem
eigenen Archivgut und der eigenen Geschichte. Aller-
dings sollte auch hier in jedem Fall geprüft werden, ob
diese - meist ziemlich kleinen - Archive archivfachli-
chen Voraussetzungen entsprechen und auf Dauer
finanziell und personell unterhalten werden können. In
manchen Fällen wird die Beteiligungan einem Gemein-
schaftsarchiv zweckmäßigerals die Unterhaltungeines
eigenen Archivs sein. Gemäß der Archivgesetzgebung




